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Oliver Landolt

Zur zeitlichen Belastung von städtischen Ratsherren
und anderen politischen Führungsschichten
im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit

Aristoteles formulierte schon in der Antike, dass die Müsse den freien, vermögenden

Bürgern der griechischen Polis vorbehalten sei; diese benötigten die von körperlicher
Arbeit freie Zeit, um sich der Wissenschaft, den Künsten, vor allem aber dem Dienste

am Gemeinwesen, der Politik, widmen zu können. Dies war allerdings nur möglich,
weil andere Bevölkerungsschichten, Bauern oder Sklaven, die Last der Arbeit für
die freien Bürger trugen.1 Dass reiche Bürger ihre arbeitsfreie Zeit im Dienste des

Gemeinwesens opferten, wurde als Bürgerpflicht verstanden.

In vielen Darstellungen zu Bürgerkämpfen und Unruhen wie auch zum politischen
Alltag in den spatmittelalterhchen Städten wird immer wieder das Streben wirtschaftlich

und sozial aufgestiegener Bevölkerungsgruppen nach politischer Partizipation
innerhalb des kommunalen Gemeinwesens betont, wobei vor allem der Einsitz im
städtischen Rat ein besonders erstrebenswertes Ziel gewesen sein soll.2 Bekanntlich

war die Ausübung der weitgehend ehrenamtlich ausgeübten Ratsherrenpflichten mit
einem gewissen Zeitaufwand verbunden. Nur diejenigen, welche über ein genügend

grosses Vermögen verfügten und nicht genötigt waren, von morgens bis abends mit
ihrer Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, konnten solche Ratsstellen
besetzen. Max Weber bezeichnete solche Personen als «Honoratioren», welche «für
die Politik leben [...] können, ohne von ihr leben zu müssen».3

Dabei steht das angebliche Streben wirtschaftlich und sozial aufgestiegener Schichten

nach Einsitz in den höchsten politischen Gremien in einem merkwürdigen Kontrast

zu den zahlreichen, seit dem späten 13. Jahrhundert überlieferten Verordnungen und

Satzungen in städtischen Rechtsbüchern, in welchen die Weigerung, Amtspflichten
innerhalb des politischen Gemeinwesens zu übernehmen, unter Strafe gestellt, also

ein Amtszwang eingeführt wurde. In Freiburg im Breisgau wurde beispielsweise
schon im Jahre 1293 festgelegt, dass ein in den Rat der 24 Gewählter dieses Amt
«ane alle Widerrede» annehmen solle.4 Ähnliche Bestimmungen über denAmtszwang
liessen sich für zahlreiche weitere Städte anführen. Wie daraus deutlich hervorgeht,

war die Übernahme politischer Ämter keineswegs immer beliebt. Deshalb waren
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einzelne Städte schon relativ früh gezwungen, als Anreiz zur Übernahme von besonders

arbeitsintensiven Ämtern wie beispielsweise solchen in der Finanzverwaltung
Entschädigungen auszurichten. Diese waren indessen meist so geringfügig, dass sie

im Allgemeinen keineswegs der Mühe und Arbeit der Amtsinhaber entsprachen.
Auch für städtische Ratsherrenämter lassen sich in einzelnen Kommunen zumindest

geringfügige Amtsbesoldungen feststellen, welche in den Quellen nicht selten als

Entschädigung für die durch die Ratsherren aufgewendete Zeit begründet wurden.

Allerdings blieb dies in der Regel auf grössere Städte beschränkt. In mittelgrossen
und kleineren Städten blieb die Ausübung politischer Ämter ehrenamtlich und
unbesoldet. Selbst bedeutende, arbeitsintensive Ratsämter wurden nicht entlöhnt. Erst
im 16. Jahrhundert verbreitete sich in den Städten die Besoldung der Ratsmitglieder,
wobei besonders in den zur Reformation übergetretenen Kommunen die Finanzierung
dieser Ausgaben mittels der säkularisierten Kirchen- und Klöstervermögen -
verschiedentlich unter Protest- realisiert wurde 5 In den meisten Städten wurde im Laufe
des Spätmittelalters eine zunehmende Professionalisierung und Bürokratisierung beim

Ausbau der städtischen Verwaltung vorangetrieben: Die Einstellung zusätzlicher,
durch kommunale Mittel finanzierter Amtleute konnte die Ratsherren in ihrer Arbeit
für die Kommune entlasten.6

Klagen über die zeitliche Belastung durch Ratsämter finden sich in den Quellen immer
wieder. Manchmal bezifferten einzelne Ratsherren - ganz nach der Devise «time
is money» - sogar die finanziellen Einbussen, welche sie aufgrund ihrer zeitlichen

Belastung im Dienste des Gemeinwesens erlitten hatten. So fasste beispielsweise der

während langer Jahre in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Säckelmeister

in Bern tätige Hans Fränkli den durch die Ausübung öffentlicher Ämter erlittenen
Schaden zusammen: «[...] das die ämpter Lenzburg und üwers sekels Verwaltung
mir schaden ob den fünfzehen tusend schilten, deren ich rycher wölte sin, so ich by
mmem gewerb were bliben »7 Auch der Schaffhauser Ratsherr Hans Stockar listete

in seiner Chronik die finanziellen Einbussen auf, welche er im Jahre 1527 durch
die Ausübung städtischer Ämter erlitten hatte: «Uff das jar ham ich verunschickatt
3 h[undert] guldin das ich wol behaltan hett mit mengerlieg, das ich verwarlossatt

und verunschicket hyan, und das mich das ratthaus ouch drum bracht hatt und mir
nit woll erschossen ist.»8 Die finanzielle Belastung, welche das politische Engagement

für den in der Mitte des 15. Jahrhunderts lebenden Berner Kleinrat Bernhard
Wentschatz darstellte, lässt sich aufgrund einer günstigen Quellenüberlieferung
besonders gut nachweisen Wentschatz übte in den Jahren zwischen 1430 und 1461

diverse städtische Ämter aus, wobei er wiederholt mehrere Landvogteien im bernischen

Territorium verwaltete. Im Jahre 1448 versteuerte Wentschatz noch das grosse

Vermögen von 3500 Gulden; rund zehn Jahre später, 1458, war es auf 900 Gulden

zusammengeschrumpft. Im gleichen Jahr gewährte der Berner Rat ihm sogar eine

lebenslängliche Leibrente von 10 Gulden mit der Begründung, dass Wentschatz «sich
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bishar in vil unsern Sachen und diensten gar gutwillig erzoeigt und bewist hat und
deshalb zu kosten und schaden komen ist, da wir im aber vormals alwegen guetlich
zugesagt haben, wir mn nit Verlustes halb sin lassen, sunder ime semlich sin dienst

und kosten ersetzen woeltent» 9 Wentschatz muss also während seiner Tätigkeit im
Dienste der Stadt Bern in finanzielle Bedrängnis gekommen sein, weshalb ihn der Rat

mit einer Leibrente unterstützte. Allerdings gibt es auch zahlreiche Beispiele von

Ratspersonen, welche trotz der zeitlichen Belastung eines Ratsamts ihr Vermögen gewaltig
steigern konnten. In nicht wenigen Fällen nutzten Ratsmitglieder ihren politischen
Einfluss zur Steigerung ihres persönlichen Vermögens oder zu anderen Vorteilen Die

rege zeitgenössische Diskussion um Gemeinnutz, Eigennutz und Bestechung («miet
und gaben») zeugt davon. In der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft spielte die

Debatte um ausländische Soldgeldzahlungen eine grosse Rolle.10

Manche Personen verweigerten die Übernahme politischer Ämter, verschiedentlich
liessen einzelne Personen beim Eintritt ins Bürgerrecht sogar in ihren
Satzbürgerrechtsverträgen festschreiben, dass sie nicht zu kommunalen Ämtern verpflichtet
werden dürften.11 Auch die Übernahme der besonders zeitintensiven Boten- und
Gesandtschaftsdienste war nicht besonders beliebt, weshalb viele Städte für den Fall
der Weigerung Bussen und spezielle Strafen vorsahen.12

Klagen über die zeitliche Belastung durch Amtsgeschäfte finden sich wiederholt
auch bei in Amt und Würden stehenden humanistischen Gelehrten. Insbesondere in
Briefwechseln mit anderen Gelehrten finden sich oft solche Klagen. Der bekannte

Humanist Nikiaus von Wile, welcher Ende 1469 in Stuttgart zum Kanzler am

württembergischen Hof ernannt worden war, bezeichnet sich in einem vermutlich

aus dem Jahre 1474 stammenden Brief an den Einsiedler Konventualen und Humanisten

Albrecht von Bonstetten als «Knecht» der Kanzlei.13 Solche Klagen nahmen

geradezu topischen Charakter an, wobei sich die Gelehrten darüber beklagten, dass

die Belastung durch die schnöden Alltagsgeschäfte an der Zeit für ihre wissenschaftlichen

Studien abgehe.

Wenn wiederholt über die Beschwerlichkeit von Ratsämtern in den Quellen geklagt
wird, stellt sich die Frage, wie stark ein Ratsamt tatsächlich zeitlich belastete.14 Im
Laufe des Spätmittelalters und darüber hinaus, vom 13. bis zum Ende des 18.

Jahrhunderts, nahm die zeitliche Belastung durch diese Ämter tatsächlich zu. Zu Beginn
des 14. Jahrhunderts wurde etwa in Überlingen festgelegt, dass der Rat wöchentlich
einmal am Freitag zusammenkommen solle;15 auch in Luzern tagte der Rat in dieser

Zeit wöchentlich einmal am Freitag.16 In Ravensburg wurde in einer zwischen 1326

und 1330 entstandenen Stadtrechtsordnung der Mittwoch als Ratstag festgelegt.17

Vor allem in Städten einer gewissen Grösse und Bedeutung genügte aber ein
wöchentlicher Ratstag nicht mehr. Das immer stärkere Anwachsen der kommunalen

Selbstverwaltung liess das Arbeitspensum der städtischen Räte im Laufe des

Spätmittelalters gewaltig ansteigen. 1393 wurden in Freiburg im Breisgau drei ordentliche
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Ratstage pro Woche festgelegt: Montag, Mittwoch und Freitag. Kein Ratsherr sollte

«uff dieselben drye tage von der stat weder riten noch gan».18 Konkretere Angaben

zur Häufigkeit von tatsächlich abgehaltenen Ratssitzungen liegen für die Stadt Bern
für die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts vor. Im Amtsjahr 1469/70 hielt der Kleine
Rat, das engere Führungsgremium der Stadt, rund 273 Sitzungen ab; wöchentlich

waren dies knapp fünf Sitzungen. Für das Amtsjahr 1470/71 lassen sich anhand der

Ratsmanuale rund 252 Kleinratssitzungen ermitteln; laut diesen Angaben wurden

pro Woche also an 4,8 Tagen Ratssitzungen abgehalten.19 Ein weiterer Anstieg lässt

sich im 16. Jahrhundert feststellen: So wurden im Amtsjahr 1528/29 315 Sitzungen
und im Amtsjahr 1529/30 319 Sitzungen abgehalten, pro Woche also an 6,1 Tagen.20

Wahrscheinlich hängt diese hohe Anzahl mit der stürmischen Zeit der Einführung der

Reformation zusammen. Zum Vergleich: Heute werden im schweizerischen Bundesstaat

die Kantonsparlamentarier im rjurchschnitt an knapp achtzehn Tagen pro Jahr für
Parlamentssitzungen aufgeboten, wobei allerdings gewaltige regionale Unterschiede
bestehen. Während im Halbkanton Appenzell Innerrhoden die Kantonsparlamentarier
Ende des 20. Jahrhunderts nur gerade durchschnittlich an fünf Tagen pro Jahr zu

Sitzungen einberufen wurden, tagten im Kanton Waadt die Kantonsräte an rund 45

Tagen.21 In der Vergangenheit müssen die Sitzungsfrequenzen zwischen den einzelnen

Städten ebenfalls stark differiert haben, vor allem aufgrund unterschiedlicher
Grösse und politischer Bedeutung: Während in Bern, einem der grössten Stadtstaaten

nördlich der Alpen, die Ratsherren zu Beginn der 1470er Jahre - wie erwähnt - an
durchschnittlich rund 260 Tagen in den Rat einberufen wurden, wurden in St. Gallen,
einer vor allem wirtschaftlich bedeutenden Stadt, die Mitglieder des Rates im Jahre

1477 an rund 100 Tagen zu Ratsverhandlungen aufgeboten.22 Wie verschiedene

Quellenbelege zeigen, konnte sich die Sitzungsfrequenz politischer Führungsschichten
in politischen Krisen, insbesondere in Kriegszeiten, stark erhöhen. Während in der

bedeutenden Reichsstadt Nürnberg Ende des 14. Jahrhunderts Montag, Mittwoch
und Freitag als die drei wöchentlichen Ratstage galten, trat der Rat während des

Markgrafenkrieges 1449 täglich zusammen, selbst an Sonntagen.23 Im 15. und
besonders im 16. Jahrhundert nahm die zeitliche Belastung der zur engeren politischen
Führungsschicht gehörenden Personen massiv zu.24 In zahlreichen Städten, aber

auch in einzelnen eidgenössischen Länderorten wurden in dieser Zeit geheime Räte

institutionalisiert, welche die dringenden Geschäfte wie die obrigkeitliche Finanz-,
die Kirchen-, die Aussen-, die Sicherheitspolitik in vorberatender, nicht selten aber

auch in sehr eigenständiger Kompetenz verhandelten.25

In den stürmischen Reformationszeiten der 1520er Jahre wurde es einzelnen Ratsherren

in den städtischen Kommunen manchmal auch zu viel und sie rebellierten deshalb

gegen die vielen Ratssitzungen; insbesondere in den Grossen Räten, die in nicht

wenigen städtischen Kommunen eine wesentliche Rolle beim Entscheid zugunsten
der Einführung des reformatorischen Glaubens spielten, stellten sich verschiedent-
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lieh Ermüdungserscheinungen ob der häufigen Ratssitzungen ein. Beispielsweise
forderte der Grosse Rat von Zürich im Jahre 1527, nur noch einmal wöchentlich
versammelt zu werden; sollten nur wenige Geschäfte anstehen, wollte man gar nur
vierzehntäglich tagen.26 Auch die erweiterte Regierungstätigkeit im Zusammenhang
mit dem Ausbau der Landeshoheit konnte zu Ermüdungserscheinungen der politisch
verantwortlichen Kräfte führen. So wurde in Luzern mehrmals während des Jahres

1421 im Ratsprotokoll lakonisch durch den Schreiber vermerkt, dass niemand «ze

rot will».27 Fritz Glauser vermutet, dass der Ausbau des Stadtstaates Luzern,
welcher vor allem während der 1410er und 1420er Jahre sehr intensiv vorangetrieben
wurde, bei eimgen Ratsherren zu Verschleisserscheinungen geführt habe.28 Laut dem

Diarium des St. Gallers Johannes Rütiner schwänzten die Ratsherren der Galluss-

tadt die Ratssitzungen immer dann, wenn ihnen eine im Ratsgremium behandelte

Sache entweder verhasst oder besonders beschwerlich erschien.29 Überhaupt liess

die Präsenz der Ratsherren zeitweise in verschiedenen Städten arg zu wünschen

übrig. In einzelnen Städten wurden deswegen sogar genaue Regeln erlassen, bei

welcher Anzahl anwesender Ratsherren der Rat überhaupt beschlussfähig sei. Die
Schaffhauser Ratsordnung von 1375 bestimmte, dass der 16-köpfige Kleine Rat

erst bei Anwesenheit von zehn Ratsherren Beschlussfähigkeit erlange (62,5 Prozent
der Ratsmitglieder), vom 36-köpfigen Grossen Rat mussten hingegen mindestens

20 Ratsmitglieder anwesend sein (55,55 Prozent der Ratsmitglieder), um Anträge
beschliessen zu können.30 Aus Bern liegen für den Beginn der 1470er Jahre genauere

Angaben über den Besuch der Ratssitzungen vor Im Amtsjahr 1469/70 besuchte

jeder Ratsherr durchschnittlich 53 Prozent der Ratssitzungen; 1470/71 waren es

durchschnittlich 55 Prozent.31 Um die Teilnahmedisziplin von Ratsherren zu erhöhen,

wurden schon im 14. Jahrhundert in zahlreichen Städten Ratsordnungen erlassen,

welche das Zuspätkommen oder das Nichterscheinen in der Ratssitzung für die

Ratsmitglieder unter Strafe stellten 32

Vor allem seit dem späten 15. Jahrhundert kam als Bezeichnung für den Kiemen
Rat in verschiedenen Städten der Begriff «täglicher Rat» auf. In Konstanz wird
der Kleine Rat, welcher «täglichs sitzet», nach 1430 in einer Ratsmitteilung nach

Freiburg im Breisgau erwähnt;33 in den Ratslisten findet sich die Bezeichnung
«täglicher Rat» seit 1510 für den Kiemen Rat34 Selbst in einzelnen Kleinstädten wie
etwa dem im Aargau gelegenen Rheinfelden fand diese Bezeichnung des Kiemen
Rates Eingang in den Sprachgebrauch: im Jahre 1501 wird hier der «tegliche» Rat

in den Quellen erwähnt.35

Hinweise auf die Dauer von Ratssitzungen finden sich in den Quellen nur sehr selten.

In Ratsordnungen werden zwar häufig über den Beginn von Ratssitzungen genaue

Regeln erlassen, aber nur sehr selten finden sich Bestimmungen über das Ende
solcher Sitzungen. Die Länge der Debatten über die einzelnen Ratsgeschäfte war nicht
voraussehbar. In den Quellen finden sich nur wenige Hinweise über die tatsächliche
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Dauer von Ratssitzungen, wobei vor allem Chroniken oder zeitgenössische Tagebücher

sehr vereinzelt hierzu Informationen geben. Der Nürnberger Ratskonsulent Dr.

Christoph Scheurl berichtet beispielsweise in seiner Epistel über die Verfassung der

Reichsstadt Nürnberg zu Beginn des 16. Jahrhunderts, dass der Kleine Rat «wol alle

tag schier drei gantze stunt aneinander rath» gehalten habe, die im Rat verhandelten

Geschäfte seien häufig aber so langwierig und schwierig, dass die «septemvir», als

engeres Gremium des Nürnberger Rates, «allein nach ausstretung und entweichung
der andern ein gantzen halben tag rathschlagen müssen».36 Die Ratssitzungen fanden

vor allem vormittags statt; Sitzungen am Nachmittag oder gar nachts sind nur selten

belegt.37 In Luzern lässt eine aus dem Jahre 1470 erlassene Ratsordnung erkennen,
dass die Kleinräte jeweils während dreier Stunden am Morgen ihre Sitzungen
abhielten, wobei jahreszeitlich festgelegt wurde, wann die Ratssitzung beginnen sollte:

von St. Verena bis Ostern, also im Winterhalbjahr, sollten die Ratssitzungen von acht

Uhr morgens bis um elf Uhr, im Sommerhalbjahr von Ostern bis St. Verenentag von
sieben Uhr morgens bis zehn Uhr dauern. Länger als bis zu diesen festgesetzten
Zeiten sollte der Rat nicht tagen; nur wenn der sitzungsführende Schultheiss mitten
in einer Umfrage war, durften die Sitzungszeiten überschritten werden. Allgemein
lässt sich feststellen, dass in normalen Zeiten die Ratssitzungen zumeist noch vor
der Mittagszeit beendet wurden, also vor elf Uhr, da zu dieser Zeit damals bereits

das Mittagsmahl eingenommen wurde.38 Sehr häufig wurden Entscheidungen des

Ratsgremiums erst nach mehreren Sitzungen getroffen, welche gewöhnlich nach

einem genauen Schema abgehalten wurden; erst lange Debatten und der Einsatz von
Ratskommissionen vermochten allmählich eine Lösung herbeizuführen.39

Zeitlich belastet wurden die in Führungspositionen stehenden städtischen Ratsherren

vor allem auch durch Ämterkumulationen Ein gutes Beispiel dafür ist der Basler
Ratsherr Andreas Ryff (1550-1603). Dank der Überlieferung seines Ämterbuches,

in welchem er mit höchster Genauigkeit sämtliche im Dienste Basels ausgeübten
Ämter verzeichnete, lässt sich ungefähr seine zeitliche Belastung erahnen. Die
Kumulation der Ämter führte dazu, dass er dafür am Ende seines Lebens zu rund
90 Prozent gerechnet auf eine Siebentagewoche ausgelastet war, also an mehr als

sechs Tagen pro Woche im Dienste der Stadt tätig war.40 Bei politischen Spitzenämtern

muss zudem noch mit auswärtigen diplomatischen Missionen gerechnet
werden, welche zu zahlreichen auswärtigen Aufenthalten und aufgrund der mehr

oder weniger guten Verkehrsverhältnisse zu längeren oder kürzeren Reisen führen
konnten. Im deutschsprachigen Gebiet sind die im Laufe des Spätmittelalters immer

regelmässiger werdenden Reichstage zu nennen, auf welchen zahlreiche Vertreter

reichsunmittelbarer Gemeinwesen vertreten waren. Daneben spielten auch lokale
und regionale Vereinigungen eine Rolle wie das Beispiel der Hansetage oder der

eidgenössischen Tagsatzungen zeigt. Zusammenkünfte und Tagungen belasteten

zeitlich die Gesandten der Städte ganz erheblich 41
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Auch das militärische Engagement verschiedener Ratsherren ist an dieser Stelle zu

nennen. Wie das Beispiel der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft zeigt, führten
nicht selten Vertreter in politischen Spitzenämtern - selbst in fortgeschrittenem
Alter - die kommunalen Kontingente in Kriegszügen an. Die hohen Verluste von
Ratsangehörigen in einzelnen Schlachten belegen zudem, dass von den in politische
Führungsämter gewählten Personen auch der persönliche Einsatz des Lebens in
kommunalen Angelegenheiten erwartet wurde.42

Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts kamen die so genannten Bäderreisen
politischer Führungskräfte auf, welche nebst der Erholung auch der Pflege politischer
Kontakte dienten.43 Pilgerfahrten politischer Führungskräfte sollten ebenfalls

durch die Forschung stärker beachtet werden. Einerseits konnten solche Reisen

die Flucht aus der politischen Verantwortung darstellen,44 andererseits steigerten

Pilgerreisen und Wallfahrten das persönliche Ansehen von Amts trägem durch den

Erwerb von Reliquien oder durch den Ritterschlag in Rom oder am Heiligen Grab

in Jerusalem.

Zunehmend wurde im Laufe der Zeit das zeitliche Engagement politisch führender
Kreise im persönlichen Einsatz für das Gemeinwesen idealisiert und als Tugend

dargestellt; einen Höhepunkt und ein Vorbild auch für städtische Obrigkeiten fand
diese Idealisierung mit den absolutistischen Alleinherrschern und insbesondere mit
dem französischen «Sonnenkönig» Ludwig XIV, welcher sich als ein unermüdlich
für das Wohl des Staates tätiger Herrscher verherrlichen liess.45

Allerdings gibt es immer wieder auch Belege, dass Angehörige der politischen
Führungsschichten nicht den öffentlichen Geschäften nachgingen, sondern die

Amtszeit nutzten, um ihren Privatgeschäften nachzugehen. Als Beispiel sei der

nachmalige Luzerner Schultheiss Heinrich Heckenstein (1484-1558) genannt, der

Ende Januar/Anfang Februar 1522 das Amt eines Statthalters in der Landvogtei
Thurgau übernahm. Schon bald waren die den Thurgau regierenden eidgenössischen
Orte mit ihrem Statthalter nicht mehr zufrieden. Auf der Tagsatzung vom 13. März
1522 in Zürich wurde Luzern aufgefordert, den Statthalter Heckenstein anzuhalten,
der Vogtei zu warten und nicht ständig im Lande umherzureisen.46 «Ohne Zweifel
ist Fleckenstein seinen eigenen Geschäften nachgegangen, was ihm diesen Rüffel
eingetragen hat. [...] Heckenstein dürfte nicht unglücklich gewesen sein, seine

Statthalterschaft im Juli gleichen Jahres auslaufen zu sehen und dieses Amtes ledig
zu werden.»47 In Freiburg im Uechtland wie auch in Speyer mussten jeweils zu den

Terminen der Genfer beziehungsweise der Frankfurter Messen die Ratssitzungen
ausfallen, da zu viele der Ratsherren wegen geschäftsbedingter Abwesenheit die

Sitzungen schwänzten.48

Allerdings konnte es auch vorkommen, dass Ratsherren bewusst mehr Ratssitzungen
abhielten, um sich an den Zehrkosten auf dem Rathaus zu bereichern. In der
sächsischen Stadt Zwickau kam es Ende des 15. Jahrhunderts zum Konflikt zwischen
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der städtischen Bürgerschaft und dem Rat, weil die Ratsherren die Sitzungen zu
Zechgelagen genutzt haben sollen, die aus dem Stadtsäckel bezahlt werden mussten.

Der Vorwurf der Einwohnerschaft gegenüber dem Rat sprach zwei Kritikpunkte an
der Ratsherrschaft spätmittelalterlicher wie frühneuzeitlicher Kommunen an: Einerseits

spielt der Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder eine wichtige Rolle;
bekanntlich führte dieser Vorwurf im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit nicht
selten zu städtischen Unruhen und Aufständen.49 Andererseits spielt im Vorwurf der

Zechgelage auch das Misstrauen weiter Teile der Einwohnerschaft mit, was in den

vor der Stadtöffentlichkeit geheim gehaltenen Ratssitzungen eigentlich getrieben
werde. Unter Vermittlung der Landesherren, des Kurfürsten Friedrich des Weisen

und seines Bruders Herzog Johann, wurde am 17. Februar 1494 eine Vereinbarung
zwischen der Einwohnerschaft Zwickaus und dem Rat getroffen: Künftig sollten die

Ratsherren wöchentlich nur noch an drei Ratstagen zusammenkommen, am Montag,
Mittwoch und Samstag; nur in Ausnahmefällen waren mehr Ratssitzungen erlaubt,
nämlich - wie es in der Quelle wörtlich heisst - in «bsunder notsache der Stadt, das

man es auch der andern tage eynen beweilen nicht vbergehen konde». Insbesondere

sollte auf dem Rathaus nicht mehr gezecht, sondern «die ratsstuben vnd rathauss

vmb nichts anders dan alleyn vmbs ratssachen geöffent vnd ingegangen werde[n]».

Einzig zur jährlichen Rechnungslegung über die Stadtfinanzen sollte den Ratsherren

weiterhin ein Mahl gestattet sein. Obwohl die Zechgelage des Rates mit dieser

Verordnung abgestellt wurden, gestand die Zwickauer Einwohnerschaft den Ratsherren

immerhin die Einführung einer Ratsbesoldung zu als Entschädigung «vmb yre sorge
vnd manchfeltige ratarbeit».50 Auch aus anderen Städten ist überliefert, dass sich

die Ratsherren nicht immer nur den Amtsgeschäften widmeten, sondern sich auch

an Vergnügungen und Belustigungen ergötzten. In Winterthur vertrieb sich der Rat
bisweilen mit Fischen in der durch das Städtchen fliessenden Eulach seine Zeit.51

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die zeitliche Belastung, welche die

Amtsausübung im Dienste spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kommunen
kostete, muss beträchtlich gewesen sein. Sie nahm im Laufe der Zeit stark zu. Viele
liessen sich von einer Amtsübernahme abschrecken, weswegen schon früh
Amtszwang eingeführt wurde. Davon liessen sich einzelne Personen in individuell
ausgehandelten Satzbürgerverträgen entbinden. Die seit dem Spätmittelalter zunehmende

Professionalisierung einzelner Berufe liess das Zeitpotential insbesondere der im
kaufmännischen und unternehmerischen Bereich Tätigen massiv sinken. Bei diesen

Bevölkerungsschichten schwand die Bereitschaft, zeitintensive politische Ämter zu
übernehmen. Obwohl in zunehmendem Masse vor allem während des 16. Jahrhunderts

zahlreiche Kommunen vom Prinzip der Ehrenamtlichkeit abgingen und

Besoldungen für Ratsherren einführten, gab es immer wieder Personen, die an solchen
Ämtern auch weiterhin nicht interessiert waren. Allerdings sind auch gegenläufige
Tendenzen erkennbar, wie der im Laufe des Spätmittelalters und vor allem während
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der frühen Neuzeit zunehmend an Bedeutung gewinnende Ämterkauf.52 Im Raum
der Eidgenossenschaft wurden seit dem 16. Jahrhundert in verschiedenen Regionen
Massnahmen gegen den Ämterkauf oder das «Trölen und Praktizieren», wie dies

hier bezeichnet wurde, ergriffen.53
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